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Satzung 

Fassung vom 06.11.2006 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

i 
1. Der Verein führt den Namen "Förderverein Freunde des Boxsports".
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden, nach der Eintragung lautet der
Name:
"Förderverein Freunde des Boxsports e.V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Halle.

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Boxsportes.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts" Steuerbegünstigte Zwecke",der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist insbesondere: ' 1 

a) die Aufstellung und Förderung der Mannschaften der Bundes- und Oberliga,
b) die Förderung des Nachwuchsboxens,
c) die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, insbesondere im Kinder- und

Jugendsports mit all ihren sozialen Komponenten.

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks fallt das Vermögen des Vereins an den Landesamateur-Boxverband e.V.,
welcher es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Boxsports zu
verwenden hat.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede juristische oder natürliche Person werden. Der
Verein besteht aus aktiven und passiven Mitgliedern. Aktive Mitglieder sind die direkt
im Verein mitarbeitenden Mitglieder, passive Mitglieder sind die den Verein
fördernden und unterstützenden Mitglieder.



§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann 
das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. DiE;J Mitglieder sind verpflichtet, den
Verein �nd den Vereinszweck auch in der Öffentlich��it ordnungsgemäß zu
unterstutzen. 1,

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt 

� Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem
· gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 

r"o 

)Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung
· des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

2. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluß oder Tod des
Mitglieds. 
Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muß durch schriftliche Kündigung zum 
Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 3-r:ni· onatigen Frist gegenüber dem
Vorstand erklärt werden.

; 

3. Der Ausschluß eines Mitgliflds mit sofortiger Wirkung kann dann ausgesprochen
werden, wenn das Mitglied irn groben Maße gegen die Satzung, deren Zweck oder 
die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluß eines Mitglieds entscheidet der
Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von 2
Wochen die Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vorstand zu den erhobenen 
Vorwürfen zu äußern.

Ji, Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchen Gründen, erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden
oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der 
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon
unberührt. 

§ 6 Mitgliedsbeiträg�

1. Von den Mitgliedern werdei1 Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung 
besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten können
Umlagen erhoben werden. 

2. Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der
Mitgliederversammlung festgesetzt. 

3. Festgesetzte Jahresbeiträge sind auch bei Eintritt während des Geschäftsjahres
mit dem Eintritt fällig 








